
DNotI-Report 7/2016  April 2016 49

DNotI-Report
Infor ma ti ons dienst des Deut schen Notar in sti tuts

24. Jahr gang 
April 2016
ISSN 1434-3460

7/2016

B 08129 

GrEStG §§ 20, 21, 16 Abs. 5  
Grunderwerbsteuerliche Anzeigepflichten; 
Mitteilung der Steuer-Identifikations-
nummer

I. Sachverhalt
Der  Notar hat einen Grundstückskaufvertrag beurkundet. 
Die Steuer-ID des Verkäufers liegt ihm noch nicht vor. 
Der Käufer benötigt vom Notar dringend eine beglaubig-
te Abschrift. Der Verkäufer weigert sich, dem Notar die 
Steuer-ID mitzuteilen.

II. Fragen
1. Darf der Notar eine beglaubigte Abschrift an die 
Vertragsparteien verschicken?

2. Darf der Notar den Vertragsparteien eine einfache 
Abschrift zukommen lassen?

3. Darf bzw. muss der Notar eine beglaubigte Abschrift 
an das Grundbuchamt versenden, um die bewilligte 
Auflassungsvormerkung zur Eintragung zu bringen?

III. Zur Rechtslage
1. Bisherige Rechtslage
Inwieweit der Notar beglaubigte Abschriften aushändi-

gen darf, richtet sich nach § 21 GrEStG. In ihrer bis zum 
5.11.2015 geltenden Fassung hatte die Vorschrift folgenden 
Wortlaut:

„Die Gerichte, Behörden und Notare dürfen Urkunden, die 
einen anzeigepflichtigen Vorgang betreffen, den Beteiligten 
erst aushändigen und Ausfertigungen oder beglaubig-
te Abschriften den Beteiligten erst erteilen, wenn sie die 
Anzeigen an das Finanzamt abgesandt haben.“

Vor allem im Zusammenhang mit der Nichtfestsetzung 
und Aufhebung der Grunderwerbsteuer bei der 
Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs (§ 16 Abs. 5 
GrEStG) stellt sich die Frage, ob auch die Steuer-ID 
Teil einer ordnungsgemäßen Anzeige ist. In der bis 
zum 30.7.2014 geltenden Fassung bestimmte die Norm 
(Hervorhebung i. F. durch die DNotI-Redaktion):

„Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn 
einer der in § 1 Absatz 2, 2a, 3 und 3a bezeichneten 
Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der nicht ord-
nungsmäßig angezeigt (§§ 18, 19) war.“

Laut einem Rundschreiben der Bundesnotarkammer vom 
9.5.2011 (BNotK-RS Nr. 7/2011, abrufbar auf www.dnoti-
online-plus.de) ist dem Erfordernis einer ord nungsgemäßen 
Anzeige i. S. d. § 16 Abs. 5 GrEStG Genüge getan, 
wenn dem Finanz amt innerhalb der Anzeigefrist der je-
weilige Erwerbsvorgang in der Weise bekannt gewor-
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den ist, dass es die Verwirklichung des einschlägigen 
Tatbestands prüfen kann. Hierfür sei die Mitteilung der 
Identifikationsnummer uner heblich (BNotK-RS Nr. 7/2011, 
Ziff. 1). Dennoch sei der Notar verpflichtet, nach § 20 
Abs. 1 die Identifikationsnummern mitzuteilen. 

Diese Auffassung hat auch das Bundesminis terium der 
Finanzen in einem Schreiben vom 30.3.2011 (IV D 4 
– S 4540/11/10001: 001, BeckVerw 250498) vertreten 
(Anlage von BNotK-RS Nr. 7/2011). Die Frage, ob der 
Urkundsnotar den Weg für die Urkundenaushändigung 
frei machen darf, wenn Beteiligte sich weigern, ihm die 
Identifikationsnummer mitzuteilen, hat das BMF dahinge-
hend beantwortet, dass die Steuer-ID nicht zu den erforder-
lichen Angaben einer „ordnungsgemäßen Anzeige“ gehöre. 
Der Notar habe die verweigerte Mitteilung der Steuer-ID 
dem Finanzamt zusammen mit der Anzeige mitzuteilen. 

Beglaubigte Abschriften konnten also bisher auch ohne 
vorherige Mitteilung der Steuer-ID an das Finanzamt ver-
sendet werden (vgl. Gottwald, DNotZ 2011, 83, 87). 

2. Jüngste Gesetzesänderungen
Fraglich ist, ob die Ansicht der Finanzverwaltung 
und der Bundesnotarkammer auch noch nach den 
Gesetzesänderungen der Jahre 2014 und 2015 Geltung hat. 

a) § 16 Abs. 5 GrEStG
§ 16 Abs. 5 GrEStG ist durch Gesetz vom 25.7.2014 
(BGBl. I, S. 1266) wie folgt neu gefasst worden (anwendbar 
bereits auf Er werbsvorgänge, die ab 6.6.2013 verwirklicht 
worden sind, § 23 Abs. 12 GrEStG): 

„Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten nicht, 
wenn einer der in § 1 Absatz 2 bis 3a bezeichneten 
Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der nicht frist-
gerecht und in allen Teilen vollstän dig angezeigt (§§ 18-
20) war.“ (Hervorhebung durch die DNotI-Redaktion) 

Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 18/1529, 
S. 79 f.) hat der Gesetzgeber damit auf ein Urteil des 
BFH vom 18.4.2012 (II R 51/11, MittBayNot 2012, 513) 
reagiert. Darin hatte der BFH entgegen seiner bisheri-
gen Rechtsprechung (BFH v. 20.1.2005 – II B 52/04, 
MittBayNot 2005, 441 = RNotZ 2005, 304) entschie-
den, dass der in § 16 Abs. 5 GrEStG verwende te Begriff 
„ordnungsgemäß“ unbestimmt sei; er sei deshalb ein-
schränkend dahingehend auszulegen, dass grundstücks-
bezogene Angaben gänzlich fehlen könnten. Selbst die 
Nachholung grundstücksbezogener Angaben durch den 
Steuerpflichtigen innerhalb einer vom Finanzamt gesetzten 
Frist sei für die Ordnungsmäßigkeit nicht mehr erforderlich. 

Die Finanzverwaltung hatte auf dieses Urteil des BFH mit 
einem Nichtanwendungserlass rea giert. Der Gesetzgeber 
wollte nun durch Änderung des § 16 Abs. 5 GrEStG ent-
sprechend der geltenden Verwaltungspraxis klarstellen, 
„dass die fristgerechte und in allen Teilen vollständi-
ge Anzeige (§§ 18 bis 20 GrEStG) Voraussetzung für 
die Nichtfestsetzung der Steuer bzw. die Aufhebung oder 
Änderung der Steuerfestsetzung nach § 16 Abs. 1 bis 4 
GrEStG ist.“  

b) § 21 GrEStG 
Auch § 21 GrEStG ist mit Wirkung ab dem 6.11.2015 
neu gefasst worden (Hervorhebung i. F. durch die DNotI-
Redaktion):

„Die Gerichte, Behörden und Notare dürfen Urkunden, die 
einen anzeigepflichtigen Vorgang betreffen, den Beteiligten 
erst aushändigen und Ausfertigungen oder beglaubig-
te Abschriften den Beteiligten erst erteilen, wenn sie die 
Anzeigen in allen Teilen voll ständig (§§ 18 und 20) an das 
Finanzamt abgesandt haben.“ 

Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 18/4902, S. 54) 
soll die Änderung in § 21 GrEStG einen Gleichlauf mit den 
Anzeigepflichten erzielen, die durch Gesetz vom 25.7.2014 
(BGBl. I, S. 1266) in § 16 Abs. 5 GrEStG normiert wurden, 
und sicherstellen, dass der Anzeigenbegriff innerhalb des 
GrEStG einheitlich anzuwenden ist. 

c) Steuer-ID nunmehr erforderlich?
§§ 16 Abs. 5 und 21 GrEStG sprechen von einer in allen 
Teilen voll ständigen Anzeige i. S. d. §§ 18 bis 20 GrEStG). 
Dies deutet zunächst darauf hin, dass auch die Steuer-ID 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG übermittelt werden muss. 

Die Gesetzesänderungen verfolgten indes das Anliegen, die 
bisherige Verwaltungspraxis (die durch BFH MittBayNot 
2012, 513 für grundstücksbezogene Angaben in Frage ge-
stellt worden war) gesetzlich zu normieren. Die Änderungen 
sollten vermeiden helfen, dass der Aufwand der Ermittlung 
grundstücksbezogener Angaben vollständig auf das 
Finanzamt verlagert wird.

Dabei sprechen u. E. die besseren Gründe dafür, dass die 
Gesetzesän derungen keine Auswirkung auf die Frage der 
Steuer-ID haben (so auch Ihle, notar 2016, 49, 54). Denn 
insoweit war die Finanz verwaltung ja schon bisher der 
Auffassung (s. Ziff. 1), dass die fehlende oder fehlerhafte 
Steuer-ID der Ordnungsmäßigkeit der Anzeige grundsätz-
lich nicht entgegensteht. 

Auch das Bayerische Landesamt für Steuern hat in sei-
nem aktuellen Merkblatt über die steuerli chen Beistands-
pflichten der Notare vom 7.7.2014 (LfSt Bayern 7.7.2014 
S 4540.1.1-4/14 St 34, BeckVerw 286999) zur Frage, wel-
che Auswirkung die Neufassung von § 20 Abs. 1 Nr. 1 u. 
Abs. 2 Nr. 1 GrEStG auf die praktische Tätigkeit der No-
tare hat, auf das BMF-Schreiben vom 30.3.2011 und das 
Rundschreiben Nr. 7/2011 der Bun desnotarkammer vom 
9.5.2011 verwiesen (BeckVerw 286999, Teil B 4.6.).

Für die herkömmliche Auffassung spricht schließlich fol-
gende Überlegung: Der Schuldner, der sich in der Urkunde 
der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft, könnte 
die Vollstreckung tor pedieren, indem er dem Notar seine 
Steuer-ID nicht mitteilt und damit die Herausgabe von 
Ausfertigungen an die Beteiligten verhindert. Zwar hätte 
es der Gläubiger in der Hand, auf der Angabe der Nummer 
bei Beurkundung zu bestehen. Doch hilft dies in den Fällen 
nicht weiter, in denen die Beteiligten noch über keine 
Nummer verfügen und diese erst beantragen müssen.

Endgültig klären wird sich die Frage nach der Steuer-ID 
wohl erst dann, wenn die Finanzverwaltung ihre bisheri-
ge Auffassung (BMF-Schreiben v. 30.3.2011, BeckVerw 
250498) auch hinsichtlich der neuen Gesetzeslage bestätigt. 

3. Übersendung einfacher Abschriften
Dem Notar dürfte es jedenfalls gestattet sein, an die 
Beteiligten einfache Abschriften zu versenden (vgl. 
Gottwald, DNotZ 2011, 83, 86; ders., MittBayNot 2012, 
1, 3). Denn § 21 GrEStG spricht nur von beglaubigten 
Abschriften und Ausfertigungen, nicht aber von sonsti-
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gen Abschriften. Dem Normzweck ist auch dann hinrei-
chend Genüge getan, wenn man die Versendung einfacher 
Abschriften zulässt. Denn mit einer einfachen Abschrift 
können die Beteiligten keinen vollen Beweis über die öf-
fentliche Urkunde i. S. v. § 415 Abs. 1 ZPO erbringen (vgl. 
§ 420 ZPO) und keinen Urkundenprozess führen. Legt 
der Beweisführer eine einfache Abschrift der öffentlichen 
Urkunde vor, kann das Gericht die Urkunde lediglich in sei-
ne freie Beweiswürdigung einbeziehen, ohne an §§ 415 ff. 
ZPO gebunden zu sein (vgl. BGH NJW 1990, 1170, 1171; 
BeckOK-ZPO/Krafka, Std.: 1.3.2016, § 420 Rn. 5). 

4. Vollzugspflicht des Notars – Versendung beglaubigter 
Abschriften an das Grundbuchamt
Die Vollzugspflicht nach § 53 BeurkG entfällt nicht, weil 
die Anzeige pflicht nicht oder nicht vollständig erfüllt wor-
den ist. § 53 BeurkG geht § 21 GrEStG vor. Die Urkunden 
sind daher jedenfalls beim Grundbuchamt zum Vollzug ein-
zureichen (vgl. Boruttau/Viskorf, GrEStG, 17. Aufl. 2011, 
§ 21 Rn. 14; Hofmann, GrEStG, 10. Aufl. 2014, § 21 Rn. 2; 
Pahlke, GrEStG, 5. Aufl. 2014, § 21).  

BGB §§ 180, 177, 184, 1191, 311b 
Erteilung einer Finanzierungsvollmacht 
durch vollmachtlosen Vertreter; Geneh-
migung von Kaufvertrag und Vollmacht; 
Auswirkung auf Finanzierungsgrundschuld  

I. Sachverhalt
Bei einem Immobilienkaufvertrag wird der Verkäufer 
vollmachtlos vertreten. Im Kaufvertrag ist eine 
Finanzierungsvollmacht für den Käufer enthalten. Dieser 
bestellt eine Woche nach dem Beurkundungstermin die 
Finanzierungsgrundschuld. 

Der Verkäufer genehmigt nunmehr den Kaufvertrag, nicht 
aber gesondert das Finan zierungsgrundpfandrecht. Das 
Grundbuchamt hat gegen die Wirksamkeit der Bestellung 
des Grundpfandrechts Bedenken. Auch bei der Bestellung 
von Grundschulden für betreute Personen genüge keine 
betreuungsgerichtliche Genehmigung des Kaufvertrags, 
sondern sei eine gesonderte Genehmigung der Grundschuld 
erforderlich.

II. Frage 
Werden auch die Finanzierungsvollmacht und das 
Finanzierungsgrundpfandrecht wirksam, wenn der 
Verkäufer die Kaufvertragsurkunde genehmigt? 

III. Zur Rechtslage 
1. Ausgangslage
Der Käufer kann am Grundstück des Verkäufers eine 
Finanzierungsgrund schuld bestellen, wenn ihm der 
Verkäufer hierfür eine entsprechende Finanzierungsvoll-
macht erteilt (§ 164 Abs. 1 BGB). Im konkreten Fall han-
delte der Käufer im Zeit punkt der Grund schuldbestellung 
zwar im Namen des Verkäufers; er verfügte aber nicht 
über die erforderliche Vollmacht, denn der Vertreter des 
Verkäufers hatte dem Käufer die Finan zierungsvollmacht 
ohne die notwendige Vertretungsmacht erteilt. Es liegt da-
her eine Voll machtserteilung durch den vollmachtlosen 
Vertreter vor.

Fraglich ist, ob der Vertretene diese Vollmachtserteilung 
ge neh migen kann (dazu Ziff. 2), ob eine Genehmigung 

der Finanzierungsvollmacht ausrei cht (Ziff. 3) und welche 
Konsequenzen mit der Vollmacht ver bunden sind (Ziff. 4). 

2. Vollmachtserteilung durch vollmachtlosen 
Vertreter
Die Finanzierungsvollmacht wäre nicht genehmigungs-
fähig, wenn sie nach § 180 S. 1 BGB unheilbar nich-
tig wäre. Nach dieser Vorschrift ist die Vertretung ohne 
Vertretungsmacht bei einem einseitigen Rechtsgeschäft 
unzulässig und hat dessen Nichtigkeit zur Folge.

Bei der Erteilung einer Vollmacht handelt es sich um 
ein einseitiges Rechtsgeschäft. § 180 BGB findet dar-
auf grundsätzlich Anwendung (Kuhn, RNotZ 2001, 306, 
315; Staudinger/Schilken, BGB, Neubearb. 2014, § 167 
Rn. 10). 

Zum Teil wird jedoch vertreten, dass § 180 S. 1 BGB bei 
der Vollmachtserteilung teleolo gisch zu reduzieren ist. 
Die Vollmachtserteilung des falsus procurator sei nicht 
als Anwendungsfall des § 180 S. 1 BGB, sondern entspre-
chend den §§ 177 ff. BGB als generell genehmigungsfähig 
zu behandeln. Begründet wird dies mit dem Normzweck 
des § 180 S. 1 BGB: Für den Bevollmächtigten bestehe 
keine unzumutbare Ungewissheit; er bedürfe keines be-
sonderen Schut zes, da die Vollmacht aus seiner Sicht 
ein neutrales Ge schäft sei (Schippers, DNotZ 1997, 
683, 685 f.). Hiergegen lässt sich jedoch anführen, dass 
§ 180 S. 2 BGB diesem Normzweck bereits hinreichend 
Rechnung trägt (gegen teleologi sche Reduk tion Meikel/
Böttcher, GBO, 11. Aufl. 2015, Einl. E Rn. 72; Staudinger/
Schilken, § 180 Rn. 1; Soer gel/Leptien, BGB, 13. Aufl. 
1999, § 180 Rn. 6). Bevor man § 180 S. 1 BGB teleolo-
gisch reduziert, ist mithin zu prüfen, ob man nicht über 
den Satz 2 des § 180 BGB zur Geneh migungsfähigkeit der 
Vollmacht gelangt.

Nach § 180 S. 2 BGB bleibt das vollmachtlose Handeln 
des Vertreters ohne Nichtigkeitsfol ge, wenn der 
Erklärungsempfänger die fehlende Vertretungsmacht kann-
te und mit der Vor nahme des Rechtsgeschäfts auf diese 
Weise einverstanden war bzw. dies nicht beanstandete. 

Erteilt der falsus procurator im Namen des Verkäufers 
dem Käufer eine Vollmacht, gibt er diesem gegenüber eine 
Willenserklärung ab (§ 167 Abs. 1 Var. 1 BGB). Handelt der 
Vertre ter ausdrücklich vorbehaltlich der Genehmigung des 
Verkäufers, weiß der Bevollmächtig te/Käufer, dass der 
Vertreter über keine Vertretungsmacht verfügt. Die Finan-
zierungsvollmacht wird zu sammen mit dem Kaufvertrag 
beurkundet; an der Beurkundung nehmen sowohl der fal-
sus procurator als auch der Bevollmächtigte/Käufer teil 
und bringen mit ihrer Unterschrift ihre Genehmigung der 
Niederschrift zum Ausdruck. Daher ist davon auszugehen, 
dass der Käufer die vollmachtlose Voll machtserteilung 
billigt. Folglich ist die Literatur u. E. zu Recht der Ansicht, 
dass bei der Er teilung einer Finanzierungsvollmacht durch 
einen falsus procurator § 180 S. 2 BGB ein greift und die 
vollmachtlose Vollmachtserteilung ge nehmigt werden kann 
(Kuhn, RNotZ 2001, 306, 315; Meikel/Böttcher, Einl. E 
Rn. 72; Everts, in: Beck’sches Notarhand buch, 6. Aufl. 2015, 
A I Rn. 282; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 
2012, Rn. 3546; ebenso wohl Staudinger/Schilken, § 180 
Rn. 1; vgl. auch Schippers, DNotZ 1997, 683, 687 f.). Auch 
in der jüngeren Literatur fehlt es – soweit ersichtlich – an 
entgegenstehenden Auffassungen. Rechtsprechung konnten 
wir nicht ausfindig machen. 
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3. Genehmigung der Finanzierungsvollmacht
Der Verkäufer kann daher die in seinem Namen erteilte 
Finanzierungsvollmacht ge nehmigen (§§ 177 Abs. 1, 184 
Abs. 1 BGB). 

a) Keine Parallele zur betreuungsrechtlichen 
Genehmigung
Die vom Grundbuchamt bemühte Parallele zur betreuungs-
rechtlichen Genehmigung kann im vorliegenden Kontext 
nicht frucht bar gemacht werden. Die h. M. verlangt zwar 
nach wie vor, dass das Familien-/Betreuungsgericht die 
Finanzierungsgrundschuld genehmigt, lässt die Genehmi-
gung der Finanzierungs vollmacht also nicht genügen 
(OLG Zweibrücken DNotZ 2005, 634; LG Berlin Rpfleger 
1994, 355; Weber, DNotZ 2015, 498, 523; a. A. LG 
Schwerin MittBayNot 1997, 297). Hintergrund dieser 
Auffassung ist, dass sich die gerichtliche Genehmigung 
(§ 1821 Abs. 1 Nr. 4 BGB) auf einen hinreichend konkre-
ten Inhalt des Rechtsgeschäfts beziehen muss. Dem wird 
eine Genehmigung der Finanzierungsvoll macht grundsätz-
lich nicht gerecht (vgl. Weber, DNotZ 2015, 498, 522). 
Dies gilt gleicher maßen für die Vorabgenehmigung nach 
§ 1828 BGB und die Nachgenehmigung nach § 1829 
BGB. Das Konkretisierungserfordernis ist indes den 
Besonderheiten des Familien- und Betreuungsrechts 
geschul det und angesichts der gerichtlichen Überprüfung 
des Vertragsinhalts zum Schutz des Vertretenen gebo-
ten. Es deckt sich nicht mit den Anforderungen an die 
Erteilung (§ 164 BGB) oder Ge nehmigung (§ 177 Abs. 1 
BGB) einer Finanzierungsvollmacht nach allgemei-
nem bür gerlichem Recht. Insoweit ergeben sich keine 
Einschränkungen. So wie nachträglich die Erteilung einer 
General vollmacht genehmigt werden könnte, gilt dies 
auch für die Finanzierungsvollmacht. Eine gesonderte 
Genehmigung der Finanzierungsgrundschuld ist aus Sicht 
des Stellvertretungsrechts nicht erforderlich. Vielmehr ge-
nügt die Genehmigung der Finanzierungsvollmacht.

b) „Mitgenehmigung“ der Finanzierungsvollmacht?
Genehmigt der vollmachtlos vertretene Verkäufer 
den Kaufvertrag, so fragt sich, ob damit auch die 
Genehmigung der Finanzierungsvollmacht verbunden 
ist. Worauf sich die Ge nehmigung genau bezieht, hängt zu-
nächst von ihrer Auslegung ab. Die Fi nanzierungsvollmacht 
ist vom Kaufvertrag zwar als gesondertes Rechtsgeschäft 
zu trennen. Genehmigt der Verkäufer den Kaufvertrag, ist 
dies jedoch regelmäßig dahinge hend zu ver stehen, dass 
die Genehmigung die Finanzierungsvollmacht abdeckt. 
Selbst wenn Finan zierungsvollmacht und Kaufvertrag kei-
ne Einheit i. S. v. § 139 BGB bilden sollten (für Ein heit 
BezG Dresden DNotI-Report 4/1993, 6; dagegen KG 
DNotZ 2004, 795, 797), wird sich die Genehmigung des 
Kaufvertrags als Genehmigung der Finanzierungsvollmacht 
auslegen lassen, denn der Kaufvertrag ist nur bei entspre-
chender Finanzierungsvollmacht durchführbar. Aus dem 
Umstand, dass der Verkäufer nur den Kauf vertrag und 
nicht die Grundschuld genehmigt hat, lässt sich u. E. nichts 
anderes herleiten. Man wird daraus nicht im Umkehr-
schluss folgern können, dass der Verkäufer mit der Finan-
zierungsvollmacht nicht einverstanden ist. Das Gegenteil 
ist der Fall: Mit der Genehmi gung des Kaufvertrags bringt 
der Verkäufer zugleich die Genehmigung der Vollmacht zur 
Grundschuldbestellung zum Ausdruck. Eine Genehmi gung 
der Grundschuld ist dann nicht mehr erforderlich.

Keine Zweifel verbleiben, wenn die Genehmigungserklärung 
– wie regelmäßig in der no tariellen Praxis – so gefasst 
ist, dass sie sich nicht nur auf den Kaufvertrag, sondern 

auf sämtliche in der Urkunde des Notars enthaltenen 
Erklärungen des Ver käufers bezieht.

Insgesamt geht die Literatur zu Recht davon aus, 
dass die Genehmigung der im Kaufvertrag enthaltenen 
Finanzierungsvollmacht genügt und eine gesonderte 
Genehmigung der Grundschuld nicht erforderlich ist (Kuhn, 
RNotZ 2001, 306, 315; Meikel/Böttcher, Einl. E Rn. 72; 
Schöner/Stöber, Rn. 3546). Abweichende Stellungnahmen 
konnten wir nicht ausfindig machen. 

4. Folge der Genehmigung der Finanzierungs-
vollmacht
Die Genehmigung der Finanzierungsvollmacht (§ 177 
Abs. 1 BGB) hat zur Folge, dass diese rückwirkend wirksam 
wird (§§ 184, 182 BGB). Mit der Vertretungsmacht wird 
zugleich die Grundschuldbestellung (§ 873 Abs. 1 BGB) 
rückwirkend wirksam (vgl. Schöner/Stöber, Rn. 3546; 
Meikel/Böttcher, Einl. E Rn. 72; Kuhn, RNotZ 2001, 306, 
315; Schippers, DNotZ 1997, 683, 690 f.; BeckOGK-BGB/
Regenfus, Std.: 1.12.2015, § 184 Rn. 61). Gleiches gilt für 
die formelle Eintragungsbewilligung (§ 19 GBO) und 
die sofortige Zwangs vollstreckungsunterwerfung nach 
§§ 794 Abs. 1 Nr. 5, 800 ZPO (Meikel/Böttcher, Einl. E 
Rn. 72).

Nach ganz überwiegender Ansicht ist die Rückwirkung des 
§ 184 Abs. 1 BGB auch bei ein seitigen Rechtsgeschäften 
anzuerkennen (BeckOGK-BGB/Regenfus, § 184 
Rn. 61; MünchKommBGB/Bayreuther, 7. Aufl. 2015, 
§ 184 Rn. 14; Staudinger/Gursky, § 184 Rn. 32; aus der 
Rspr. OLG Zweibrücken NJW-RR 1996, 710, 711). Die 
Gegenauffassung wird nur vereinzelt vertreten (Köhler, 
BGB AT, 39. Aufl. 2015, § 14 Rn. 6) und vermag nicht zu 
überzeugen. Nur wenn der Schutz des Rechtsverkehrs den 
Ausschluss der Rückwirkung erfordert, dürfte er gerecht-
fertigt sein (vgl. zur Ge nehmigung einer Nachfristsetzung 
BGH NJW 2000, 506, 507). Dass die Grundschuldbe-
stellung keiner Rückwirkung zugängig sein soll, leuchtet 
nicht ein. Es fehlt an Schutzerwägungen, die sich dafür ins 
Feld führen ließen.

5. Ergebnis
Die Genehmigung des Kaufvertrags dürfte eine konkluden-
te Genehmigung der Finanzierungsvollmacht enthalten und 
zur rückwirkenden Wirksamkeit der Grundschuldbestellung 
führen. Eine gesonderte Genehmigung der Grundschuld ist 
nicht erforderlich. 

Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutachten-
Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt ebenfalls 
für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB §§ 469, 1098, 130, 132; ZPO §§ 191, 166, 185 
Mitteilung des Vorkaufsfalles bei unbekanntem 
Aufenthalt des Vorkaufsberechtigten
Abruf-Nr.: 146387

Gutachten im Abrufdienst
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BGB §§ 164 ff., 185, 433, 873, 925 
Nachgenehmigung eines „vergessenen“ Miterben; 
Identitätsgebot auf der Passivseite bei einer Vormerkung
Abruf-Nr.: 139205

BGB §§ 883, 888, 1094, 1098 
Verhältnis zwischen Rückauflassungsvormerkung und 
Vormerkungsschutz durch dingliches Vorkaufsrecht
Abruf-Nr.: 138848

BGB §§ 242, 309 Nr. 8 lit. b sublit. ff, 637 Abs. 3 
Nachzügler-Problem beim Bauträgervertrag: 
Klausel zur Anerkennung der erfolgten 
Abnahme des Gemeinschaftseigentums un-
wirksam

1. Eine von einem Bauträger in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eines Erwerbsvertrages verwende-
te Klausel, die die nach Entstehen der werdenden 
Wohnungseigentümergemeinschaft und Abnahme des 
Gemeinschaftseigentums vertragschließenden Erwerber 
(„Nachzügler“) an eine durch frühere Erwerber bereits 
erfolgte Abnahme des Gemeinschaftseigentums bindet, 
ist wegen mittelbarer Verkürzung der Verjährung ge-
mäß § 309 Nr. 8 b) ff) BGB unwirksam.
 
2. Dem Bauträger ist es als Verwender dieser von ihm 
gestellten, unwirksamen  Formularklausel nach Treu 
und Glauben verwehrt, sich darauf zu berufen, dass 
der Vertrag sich noch im Erfüllungsstadium befinde 
und deshalb ein Anspruch aus § 637 Abs. 3 BGB nicht 
bestehe. 

BGH, Urt. v. 25.2.2016 – VII ZR 49/15 

Problem
Ein Bauträger ließ eine Wohnungseigentumsanlage errich-
ten. Im November und im Dezember 2004 fanden mit meh-
reren Eigentümern und der Verwalterin Teilabnahmetermine 
statt. Im November 2006 kauften die Erwerber vom 
Bauträger eine Penthouse-Wohnung in der Wohnanlage. Die 
Erwerber hatten Sonderwünsche betreffend die Wohnung, 
die ihnen vom Bauträger erfüllt wurden. Zur „Bauabnahme“ 
vereinbarten die Vertragsparteien Folgendes:
 
„Das Bauwerk ist durch die Vertragsparteien oder mit 
schriftlicher Vollmacht ausgestattete Vertreter förmlich 
abzunehmen. Der Abnahmetermin wird vom Veräußerer 
bestimmt. […] Die Abnahme des gemeinschaftlichen 
Eigentums ist bereits erfolgt. Der Verkauf gilt nach 
Maßgabe dieser Abnahme als vereinbart.“
 
Im November 2006 wurde ein Nachabnahmeprotokoll er-
stellt, das beseitigte und nicht beseitigte Mängel aufführ-
te. An dem Termin nahmen die Erwerber nicht teil. Die 
Wohnung wurde ihnen erst einen Monat später übergeben. 
Die WEG rügte in der Folgezeit vier Mängel hinsichtlich 
des Gemeinschaftseigentums. Im Jahre 2012 traten die 
Käufer ihre Gewährleistungsansprüche an die WEG ab. Die 
WEG nimmt den Bauträger u. a. auf einen Kostenvorschuss 
zur Beseitigung der Mängel in Anspruch.

Entscheidung
Nach Auffassung des BGH steht der WEG ein 
Anspruch auf einen Vorschuss zur Durchführung von 
Mängelbeseitigungsarbeiten gem. §§ 634 Nr. 2, 637 
Abs. 3 BGB zu. 

Die Haftung des Bauträgers für Mängel des Bauwerks 
richte sich nach Werkvertragsrecht. Für Verträge aus der 
Zeit vor dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz spie-
le es nach ständiger Rechtsprechung keine Rolle, ob das 
Bauwerk bei Vertragsschluss bereits fertiggestellt sei. Für 
Ansprüche wegen Mängeln an neu errichteten Gebäuden 
sei grundsätzlich das Werkvertragsrecht maßgeblich (vgl. 
etwa BGH NZBau 2003, 213 = NJW-RR 2003, 519). Die 
Anwendbarkeit von Werkvertragsrecht könne danach auch 
dann noch zu bejahen sein, wenn die Erwerbsverträge zwei 
Jahre nach Errichtung geschlossen worden seien. Ob die 
Parteien den Vertrag als Kaufvertrag bezeichnet hätten, 
sei nicht relevant. Entscheidend sei vielmehr, dass sich 
aus Inhalt, Zweck und wirtschaftlicher Bedeutung solcher 
Verträge die Verpflichtung des Veräußerers zu einer man-
gelfreien Errichtung des Bauwerks ergebe. 

Ob an dieser Rechtsprechung auch nach der 
Schuldrechtsmodernisierung festzuhalten ist, lässt das 
Gericht offen. Es meint aber, dass dafür „allerdings ei-
niges spricht“ (dafür auch Basty, Der Bauträgervertrag, 
8. Aufl. 2014, Rn. 11 ff.; dagegen Hertel, DNotZ 2002, 6, 
18 f.; Brambring, DNotZ 2001, 904, 906). Im vorliegen-
den Fall sei die Penthouse-Wohnung zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses noch nicht vollständig errichtet worden. 
Das Gemeinschaftseigentum sei zwar im November 2006 
bereits seit annähernd zwei Jahren errichtet gewesen. Da je-
doch Sonderwünsche vereinbart worden seien, enthalte der 
Vertrag eine (ergänzende) Herstellungsverpflichtung, die 
ihm insgesamt das Gepräge eines Werkvertrags verleihe.

Der Anspruch der Erwerber sei nicht verjährt. Die Klausel 
zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums verstoße 
gegen § 309 Nr. 8 lit. b sublit. ff BGB. Sie sei dahinge-
hend zu verstehen, dass die Erwerber die von den übrigen 
Erwerbern erklärte Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
und damit auch den dadurch ausgelösten Beginn der 
Verjährungsfrist als sogenannte „Nachzügler“ gegen sich 
gelten lassen müssten. Nach dem Wortlaut der Klausel gel-
te die Abnahme entsprechend der bereits durchgeführten 
Abnahme rückwirkend als vereinbart. Mit der Anknüpfung 
an die Abnahme der übrigen Erwerber werde der Beginn 
der Verjährung von Mängelansprüchen betreffend das 
Gemeinschaftseigentum auf einen Zeitpunkt vorverlagert, 
zu dem die Nachzügler „das Werk weder erworben hatten 
noch es ihnen übergeben war.“ Dies stelle eine mittelbare 
Verkürzung der Verjährungsfrist dar, die von § 309 Nr. 8 
lit. b sublit. ff BGB erfasst werde. Damit sei die Klausel 
insgesamt unwirksam. Eine geltungserhaltende Reduktion 
allein auf die Abnahme sei mangels Teilbarkeit der Klausel 
nicht möglich.

Eine konkludente Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
durch Ingebrauchnahme und anschließende Nutzung kom-
me nicht in Betracht. Die Vertragsklausel sehe vor, dass 
das Bauwerk förmlich abzunehmen sei. Dem Bauträger 
sei es nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) verwehrt, 
sich darauf zu berufen, dass sich der Vertrag mangels 
Abnahme des Gemeinschaftseigentums insoweit noch 
im Erfüllungsstadium befinde. Die Inhaltskontrolle die-
ne ausschließlich dem Schutz des Vertragspartners des 

Rechtsprechung

weiter auf Seite 57
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An alle Mitglieder 
der Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung e. V.

Einladung
zur 19. Mitgliederversammlung in Würzburg 2016 

Sehr geehrtes Mitglied, 

der Gesamtvorstand der Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung lädt alle Mitglieder herzlich zur 
19. ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, dem 3. Juni 2016,
in die Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Neubaukirche, 

Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg, ein. 

Die Veranstaltung beginnt im Anschluss an das 16. Wissenschaftliche Symposium des Instituts für Notarrecht 
an der Universität Würzburg um 17.00 Uhr mit folgender Tagesordnung: 

1.  Begrüßung 
2.  Bericht des Vorsitzenden 
3.  Bericht des Schatzmeisters 
4.  Bericht der Rechnungsprüfer 
5.  Aussprache 
6.  Entlastung des Gesamtvorstandes 
7.  Satzungsänderung (siehe Anhang) 
8.  Verschiedenes 

Wir freuen uns über ein zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder! 

gez.                 gez. 
Notar a. D. Prof. Dr. Rainer Kanzleiter       Rechtsanwalt und Notar a. D. Burkhard Scherrer 
(Vorsitzender)              (stellv. Vorsitzender) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

16. Wissenschaftliches Symposium des Instituts für Notarrecht an der Universität Würzburg zum Thema „Erbrecht und 
Vermögenssicherung“, Freitag, 3. Juni 2016, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Neubaukirche, Domerschul-
straße 16, 97070 Würzburg 

Themen: 
Rechtseinheit und Rechtsfortbildung im Erbrecht durch die Gerichte 
Prof. Dr. Christoph Althammer, Universität Regensburg 
Aktuelle Rechtsprechung des BGH in Erbsachen 
Dr. Christoph Karczewski, RiBGH, Karlsruhe, IV. Zivilsenat 
Aktuelle Fragen bei der Gestaltung von Behinderten- und Bedürftigentestamenten 
Lorenz Spall, Notar, Annweiler a. Tr. 
Vermögenssicherung durch Stiftungen? – Kritische Anmerkungen zu einem Trend 
Prof. Dr. Knut Werner Lange, Universität Bayreuth 
Verträge über die Rechtsnachfolge von Todes wegen mit mehr als zwei Beteiligten 
Prof. Dr. Rainer Kanzleiter, Notar a. D., Ulm; NotRV Vorsitzender 
Keine Chance für das zweite Glück? – Zur Absicherung des zweiten Ehegatten bei erbrechtlicher Bindung 
Dr. Gabriele Müller, Deutsches Notarinstitut Würzburg 
Aktuelle Probleme des Erbschaftsteuerrechts in der notariellen Praxis  
Dr. Eckhard Wälzholz, Notar, Füssen 
Erbschaftsverträge – Offene Fragen und Herausforderungen 
Prof. Dr. Anatol Dutta, Universität Regensburg 

Im Anschluss an die Vorträge ist jeweils eine Diskussion vorgesehen. Zudem besteht bei dem gemeinsamen Mittagessen 
die Möglichkeit zum Gedankenaustausch. 

Tagungsleitung: 
Prof. Dr. Peter Limmer, Notar, Würzburg 

Anmeldungen zum Symposium sind jederzeit online möglich: www.notarinstitut.de bzw. www.notrv.de
Teilnahmegebühren s. auf der Internetseite
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S atzung der
Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung 

e. V.

(vom 08.04.1997, geändert mit Wirkung vom 22.02.2005,
Fassung des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 03.06.2016)

§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen
„Deutsche Notarrechtliche Vereinigung e. V.“

2. Der Verein hat seinen Sitz in Würzburg.

3. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen wer-
den.

§ 2 Zweck

1. Aufgabe der Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung 
ist die Pflege der „ars notarii“. Die Vereinigung fördert 
die wissenschaftliche Behandlung und Erforschung des 
nationalen und internationalen Notarrechts. Hierzu zäh-
len insbesondere Fragen der die Notariatspraxis berüh-
renden Probleme des formellen und materiellen Rechts 
einschließlich der Vertragsgestaltung, die Geschichte des 
Notariats sowie das notarielle Berufsrecht und seine weitere 
Entwicklung.

2. Der Verein verfolgt dieses Ziel durch Förderung des 
Gedanken- und Erfahrungsaustausches zwischen Juristen 
aller Berufsrichtungen in Wissenschaft und Praxis. Er unter-
stützt wissenschaftliche Einrichtungen an Hochschulen 
und wissenschaftliche Vorhaben, insbesondere notar-
rechtliche Veröffentlichungen, z. B. durch Stipendien 
und andere finanzielle Zuwendungen. Die Deutsche 
Notarrechtliche Vereinigung setzt sich für die ausreichen-
de Berücksichtigung des Notarrechts an Hochschulen 
ein. Dazu werden insbesondere Institute für Notarrecht 
bzw. Forschungsstellen für Notarrecht in Kooperation mit 
Notarkammern und Hochschulen eingerichtet.

§ 3 Gemeinnützige Mittelverwendung

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar wis-
senschaftliche und damit gemeinnützige Zwecke im Sinne 
der §§ 51 ff. AO. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Jedes Vereinsmitglied hat je-
doch Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen, die ihm 
durch seine Tätigkeit für den Verein entstanden sind. 
Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 
Mehraufwendungen für Verpflegung, Porto und Telefon. 
Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden.

2. Es darf keine Person oder Institution durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die mit 
einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Anspruch 
auf Ersatz tatsächlich erfolgter Auslagen.

3. Der Verein kann zur Erreichung seiner Ziele im 
Rahmen der §§ 58 Nr. 6 und 7 AO Rücklagen bilden. Bei 
der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines ge-

meinnützigen Zwecks ist das Vermögen des Vereins der 
Bundesnotarkammer oder einer anderen Körperschaft des 
öffentlichen Rechts zuzuführen, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige, insbesondere wissenschaft-
liche Zwecke zu verwenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied kann jeder Notar, Notar a. D., Notarassessor 
und jede weitere natürliche Person werden, die sich dem 
Notarrecht in besonderer Weise verbunden fühlt und zur 
Verwirklichung der Vereinsziele beitragen will.

2. Fördernde Mitglieder ohne Stimmrecht können natürli-
che und juristische Personen sowie Personenvereinigungen 
werden, die den Zweck des Vereins unterstützen.

3. Über den Antrag auf Aufnahme entscheidet das 
Präsidium.

4. Die Ablehnung des Antrags bedarf keiner Begründung. 
Ein abgelehnter Bewerber hat jedoch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Ablehnungsbeschlusses das 
Recht, die nächste Mitgliederversammlung anzurufen; die-
se entscheidet endgültig.

5. Der Verein kann aus Mitgliedern des Vereins bestehen-
de Förderkreise für von ihm geförderte Einrichtungen 
unterhalten. Die Förderkreise geben sich eine Satzung. 
Jedes Mitglied kann erklären, ob es einem Förderkreis an-
gehören will.

6. Die Mitgliedschaft erlischt 
(1) durch Tod,
(2) durch schriftliche Austrittserklärung zum Schluss des 
Geschäftsjahres und unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten,
(3) durch Gesamtvorstandsbeschluss in den folgenden 
Fällen:
a) wenn ein Mitglied der Satzung oder den Beschlüssen 
der Mitgliederversammlung gröblich zuwiderhandelt,
b) wenn ein Mitglied den Ruf oder die Zwecke des Vereins 
schädigt und
c) wenn ein Mitglied trotz Mahnung den Beitrag für zwei 
Jahre nicht entrichtet hat.

Vor Beschlussfassung ist das Mitglied zu hören. Im Fall des 
Ausschlusses kann das ausgeschlossene Mitglied innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses (unzu-
stellbare Postsendungen gelten als bekanntgegeben, wenn 
der Beschluss an die zuletzt bekannte Adresse versandt 
worden ist) die Entscheidung der Mitgliederversammlung 
anrufen; diese entscheidet endgültig. Bis zur Entscheidung 
ruhen die Mitgliedschaftsrechte.

7. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder ha-
ben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen.

§ 5 Geschäftsjahr und Beiträge

1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Mitglieds-
beiträge und die Beitragsordnung werden durch die 
Mitgliederversammlung festgesetzt. Mitglieder, an deren 
Gewinnung ein besonderes Interesse besteht, sind auf 
Beschluss des Gesamtvorstands beitragsfrei.
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2. Der Gesamtvorstand beschließt, welcher Teil der 
Mitgliedsbeiträge der Mitglieder des Förderkreises vorab 
ohne Anrechnung auf die vom Verein zugesagten Mittel für 
Zwecke der von ihnen geförderten Einrichtung zu verwen-
den ist.

§ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung
2. der Gesamtvorstand
3. der Vorstand
4. das Präsidium

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Gesamtvorstand 
mindestens in jedem zweiten Jahr unter Mitteilung der 
Tagesordnung mit einer Frist von vier Wochen einberufen. 
Die Einberufung muss durch Veröffentlichung im DNotI-
Report erfolgen.

2. Der Gesamtvorstand muss eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen, wenn ein Viertel 
der Mitglieder dies unter Angabe des zu behandelnden 
Gegenstandes verlangen.

3. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Eine Vertretung 
in der Mitgliederversammlung ist ausgeschlossen. Die 
Mitgliederversammlung kann die vom Gesamtvorstand 
festgelegte Tagesordnung jederzeit ändern und ergänzen 
mit Ausnahme von satzungsändernden Anträgen.

4. Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die ein-
fache Mehrheit, wenn nicht die Satzung etwas anderes be-
stimmt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Die 
Abstimmung muss schriftlich und geheim durchgeführt wer-
den, wenn ein Viertel der erschienenen Stimmberechtigten 
dies beantragt.

5. Die Satzung kann einschließlich der Bestimmung über 
den Vereinszweck von der Mitgliederversammlung nur 
mit drei Viertel der abgegebenen Stimmen geändert wer-
den. Satzungsänderungen sind vor ihrer Anmeldung zum 
Vereinsregister mit der Finanzbehörde daraufhin abzustim-
men, ob sie die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden.

6. Die Jahresrechnungen sind bei der Vorbereitung der 
Mitgliederversammlung von zwei Rechnungsprüfern 
zu kontrollieren. Die Rechnungsprüfer werden von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 
Sie haben der Mitgliederversammlung über das Ergebnis 
ihrer Prüfung zu berichten. Die Mitgliederversammlung ent-
scheidet sodann über die Entlastung des Gesamtvorstands.

7. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 
Präsident, bei seiner Verhinderung einer der Vizepräsidenten 
oder ein anderes Mitglied des Gesamtvorstandes. Die von 
der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind zu 
protokollieren und vom Versammlungsleiter zu unterzeich-
nen.

§ 8 Gesamtvorstand, Vorstand

1. Der Gesamtvorstand führt die Geschäfte des Vereins, 
soweit sie nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten 
sind. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.

2. Dem Gesamtvorstand gehören der Beiratsvorsitzende 
des Deutschen Notarinstituts und dessen Geschäftsführer, 
der Hauptgeschäftsführer der Bundesnotarkammer und der 
Hauptschriftleiter der Deutschen Notarzeitschrift an.

3. Drei weitere Gesamtvorstandsmitglieder werden von 
der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig, jederzeitige Abwahl 
möglich. Die Gesamtvorstandsmitglieder bleiben bis zum 
Schluss der Mitgliederversammlung, in welcher neu ge-
wählt wird, im Amt.

4. Der Gesamtvorstand ist berechtigt, weitere Mitglieder 
des Gesamtvorstandes zu kooptieren und diese auch wieder 
abzuberufen. Deren Amtszeit endet mit der nächsten Wahl 
des Gesamtvorstandes.

5. Der Gesamtvorstand bestimmt aus seiner Mitte den 
Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Diese sind zugleich 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Sie sind jeweils einzel-
vertretungsberechtigt.

6. Die Zugehörigkeit zum Gesamtvorstand erlischt mit 
dem Ende der Mitgliedschaft.

7. Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse im allge-
meinen in Gesamtvorstandssitzungen, die vom Präsidenten, 
bei dessen Verhinderung von einem der Vizepräsidenten 
schriftlich, fernmündlich oder mittels elektronischer Medien 
einberufen werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung be-
darf es nicht. Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens fünf Gesamtvorstandsmitglieder, darunter der 
Präsident oder ein Vizepräsident anwesend sind. Den 
Vorsitz führt der Präsident, im Falle seiner Verhinderung 
einer der Vizepräsidenten. Bei der Beschlussfassung ent-
scheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Präsidenten. Die Beschlüsse des Gesamtvorstands sind 
zu protokollieren und vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 
Ein Gesamtvorstandsbeschluss kann schriftlich oder mittels 
elektronischer Medien gefasst werden, wenn drei Viertel 
aller Gesamtvorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der 
zu beschließenden Regelung erklären.

§ 9 Präsidium, Ehrenpräsidenten

1. Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten 
und den beiden Vizepräsidenten. Werden von der 
Mitgliederversammlung Ehrenpräsidenten ernannt, gehö-
ren auch sie dem Präsidium an. Sie nehmen beratend an 
Gesamtvorstandssitzungen teil.

2. Die Mitglieder des Präsidiums übernehmen eigenver-
antwortlich die Betreuung der in § 2 Abs. 2 S. 4 genann-
ten Einrichtungen an Hochschulen. Weitere Mitglieder 
des Gesamtvorstandes können in Betreuungsfunktionen 
berufen werden. Die Aufgabenverteilung kann in der 
Geschäftsordnung geregelt werden.

§ 10 Auflösung

Die Auflösung des Vereins wird in einer eigens hierzu ein-
berufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
3/4 der abgegebenen Stimmen beschlossen.
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Verwenders; der Verwender könne sich nicht auf die 
Unwirksamkeit einer von ihm gestellten Allgemeinen 
Geschäftsbedingung berufen. Der Bauträger habe durch 
die Stellung dieser Klausel den Eindruck erweckt, dass 
das Erfüllungsstadium aufgrund erfolgter Abnahme des 
Gemeinschaftseigentums beendet sei. Er müsse daher nach 
Treu und Glauben (§ 242 BGB) den Nachteil tragen, dass er 
trotz etwa fehlender Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
mit Mängelrechten aus dem Vertrag vom November 2006 
konfrontiert werde.

BGB §§ 308 Nr. 1, 310 Abs. 3, 13, 14 
Unzulässigkeit einer Bindungsfristklausel 
mit (inhaltlich beschränktem) Lösungsrecht; 
Angebot unter aufschiebender Bedingung; 
Verbrauchereigenschaft bei Umsatzsteuer-
option

a) Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
nach denen der den Abschluss eines Bauträgervertrags 
Antragende an sein Angebot länger als drei Monate 
gebunden ist, sind auch dann mit § 308 Nr. 1 BGB un-
vereinbar, wenn dem Antragenden ein (inhaltlich be-
schränktes) Lösungsrecht eingeräumt wird.

b) In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist eine 
Klausel unwirksam, wonach das Angebot zum 
Abschluss eines Bauträgervertrags durch die Erklärung 
des Antragenden aufschiebend bedingt ist, dass die 
Finanzierung gesichert ist.

c) Ein Bauträgervertrag, in dem der 
Verbraucher zur Umsatzsteuer optiert, um eine 
Umsatzsteuerrückvergütung zu erlangen, ist kein 
Verbrauchervertrag gemäß § 310 Abs. 3 BGB, sondern 
ein Unternehmervertrag gemäß § 310 Abs. 1 BGB. In 
einer solchen Fallgestaltung sind hohe Anforderungen 
an die Erschütterung der Indizwirkung eines Verstoßes 
gegen § 308 Nr. 1 BGB zu stellen.

BGH, Urt. v. 26.2.2016 – V ZR 208/14

Problem
Die Käufer machten dem Bauträger ein notarielles Angebot 
zum Kauf einer Doppelhaushälfte. Dabei handelte es sich 
um ein Objekt von mehreren Einfamilienhäusern und 
Doppelhaushälften (sog. NATO-Wohnungen für stationierte 
Streitkräfte und deren Familien). Der Bauträger hatte das 
Objekt bereits an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) vermietet. Die Käufer optierten zur Umsatzsteuer, 
um eine Umsatzsteuerrückvergütung zu erlangen. Zur 
Bindung der Käufer heißt es wörtlich:

„1. An dieses Angebot hält sich der Käufer unwiderruflich 
bis zum Ablauf von 3 Monaten, gerechnet ab heute, ge-
bunden. Nach Ablauf der Frist erlöschen sämtliche Rechte 
aus diesem Angebot, wenn es dem Verkäufer gegenüber 
widerrufen wird. […] 2. Das Angebot kann innerhalb der 
Annahmefrist und danach bis zum Wirksamwerden des 
Widerrufs jederzeit angenommen werden. […] 5. Das 
Angebot kann vom Veräußerer erst angenommen werden, 
wenn der Käufer dem Verkäufer schriftlich mitteilt, dass 
die Finanzierung zu für ihn zu akzeptablen Bedingung[en] 
gesichert ist [sic!]. Der Käufer verpflichtet sich, sich in-
nerhalb von zwei Monaten ab heute hinsichtlich seiner 
Finanzierung zu erklären.“

Der Bauträger nahm das Angebot im November 2006 an, 
sechs Wochen nach Abgabe des Angebots durch die Käufer. 
Die Käufer verlangen vom Bauträger die Rückzahlung 
des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückübertragung 
des Eigentums. Sie meinen, dass es an einem wirksamen 
Vertragsschluss fehle. Das Berufungsgericht hat die Klausel 
am Maßstab von § 308 Nr. 1 BGB geprüft und für wirksam 
gehalten. Die hiergegen gerichtete Revision hat Erfolg.

Entscheidung
Der BGH hält es für möglich, dass den Käufern gegen 
den Bauträger ein Anspruch aus ungerechtfertigter 
Bereicherung nach § 812 Abs. 1 S. 1 BGB zusteht. Dass 
ein wirksamer Kaufvertrag geschlossen wurde, steht nach 
Auffassung des Gerichts noch nicht fest.

Nach § 147 Abs. 2 BGB konnte das Angebot nur bis 
zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in dem der 
Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen 
Umständen erwarten durfte. Dieser Zeitraum betrage beim 
Bauträgervertrag vier Wochen (vgl. BGH DNotZ 2014, 
41, 42 Tz. 12 = DNotI-Report 2013, 188; DNotZ 2010, 913, 
915 f. Tz. 12 f. = DNotI-Report 2010, 142). Der Vertrag sei 
daher nur zustande gekommen, wenn das Angebot ange-
sichts der Bindungsfristklausel im Zeitpunkt der Annahme 
noch wirksam gewesen sei. Dies sei jedoch nicht der Fall. 
Die Bindungsfristklausel sei gem. § 308 Nr. 1 BGB un-
wirksam. Nach dieser Norm sei eine Klausel unzulässig, 
durch die sich der Verwender unangemessen lange oder 
nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme 
oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung einer 
Leistung vorbehalte. 

Die Bindungsfrist von drei Monaten sei unangemes-
sen lang, weil sie wesentlich über den in § 147 Abs. 2 
BGB bestimmten Zeitraum von vier Wochen hinausge-
he. Bei einer Frist von mehr als sechs Wochen liege eine 
wesentliche Überschreitung vor. Dann komme es darauf 
an, ob der Verwender für die wesentliche Überschreitung 
ein vorrangiges schutzwürdiges Interesse geltend ma-
chen könne (BGH DNotZ 2014, 41, 42 Tz. 10). Im kon-
kreten Fall sei ein solches Interesse nicht erkennbar. 
Insbesondere seien die Vielzahl der am Vertragsschluss be-
teiligten Personen und die Verlängerung der Postlaufzeiten 
durch Ortsverschiedenheit angesichts der Möglichkeiten 
elektronischer Kommunikation (per Fax und E-Mail) keine 
tauglichen Gründe für die Fristverlängerung (BGH DNotZ 
2014, 358, 360 Tz. 11). Zudem sei die Durchführbarkeit 
des Projekts nicht ungewiss gewesen. Die Verträge mit der 
BImA habe der Bauträger bereits abgeschlossen gehabt und 
den Fertigstellungszeitpunkt auf Ende Dezember 2006 fest-
gelegt.

Unmaßgeblich ist laut BGH, dass das Angebot vom 
Verkäufer erst angenommen werden konnte, nachdem der 
Käufer dem Bauträger schriftlich mitgeteilt hatte, dass die 
Finanzierung „zu für ihn zu akzeptablen Bedingung(en)“ 
gesichert sei. Zwar könne sich aus dieser Klausel eine 
Verpflichtung des Bauträgers ergeben, jedenfalls in den 
ersten beiden Monaten nach der Abgabe des Angebots die 
Mitteilung der Kläger abzuwarten. Eine solche Wartefrist 
rechtfertige eine von der gesetzlichen Annahmefrist ab-
weichende Bindungsfrist aber nicht. Durch eine solche 
Pflicht würde sich nichts an der überlangen Bindung des 
Antragenden und an dessen Ungewissheit ändern, ob und 
wann der Empfänger das Angebot annehmen werde (vgl. 
bereits BGH, Versäumnisurt. v. 17.1.2014 – V ZR 108/13, 
BeckRS 2014, 04465). 

Fortsetzung von Seite 53
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Etwas anderes ergebe sich auch dann nicht, wenn die 
Klausel als befristetes einseitiges Lösungsrecht der 
Käufer zu verstehen sein sollte. Ein solches Recht wür-
de nämlich weder Geltung, Beginn und Länge der 
Annahmefrist noch die Bewertung der Bindungsfrist 
von drei Monaten ändern. Auch ein befristetes Angebot 
mit Lösungsmöglichkeit erlösche gem. § 146 BGB mit 
Ablauf der in § 147 Abs. 2 BGB bestimmten Frist. Es ent-
falte zwar nach § 145 Hs. 2 BGB keine Bindungswirkung, 
sei aber ein Angebot, das den gesetzlichen Anforderungen 
entspreche und angenommen werden könne. § 146 BGB 
gelte auch für ein solches Angebot. Nach dieser Vorschrift 
führe der Ablauf der Annahmefrist nicht nur zum Fortfall 
der Bindungswirkung nach § 145 Hs. 1 BGB, sondern zum 
Fortfall des Angebots. Für nicht bindende Angebote gelte 
nichts anderes. Andernfalls könnte ein solches Angebot 
bei Fehlen eines Widerrufs angenommen werden, wenn 
der Antragende eine Annahme nach den Umständen nicht 
mehr zu erwarten brauche (vgl. BGH DNotZ 2013, 923, 
927 Tz. 22 = DNotI-Report 2013, 116). Für die maßgeb-
lichen Gesichtspunkte der Fristbemessung nach § 147 
Abs. 2 BGB sei der Umstand ohne Bedeutung, dass sich 
der Käufer den Widerruf vorbehalten habe. Für die Länge 
der Bearbeitungs- und Überlegungszeit blieben letztlich 
der Inhalt des angetragenen Vertrags und die Bonität des 
Antragenden entscheidend. 

Die Klausel sei schließlich nicht deshalb zulässig, weil 
sich der Käufer innerhalb von zwei Monaten zu seiner 
Finanzierung erklären solle. Dies könne nur dazu führen, 
dass das Angebot jedenfalls so lange unter Vorbehalt eines 
Widerrufs Bestand haben solle. Mit diesem Inhalt wäre 
die Klausel ebenfalls unwirksam. Sie enthielte dann eine 
zusätzliche Fortgeltungsklausel, weil das Angebot nach 
Ablauf der Annahmefrist als jederzeit widerruflich bestehen 
bliebe. Eine Fortgeltungsklausel weiche ebenso von § 146 
BGB ab und wäre nicht durch ein schutzwürdiges Interesse 
des Verwenders gerechtfertigt (vgl. BGH DNotZ 2013, 923, 
926 Tz. 18).

Das Angebot könnte durch die Klausel unter die aufschie-
bende Bedingung gestellt worden sein, dass die Käufer 
dem Bauträger die Sicherung der Finanzierung mitteilen. 
Auch insoweit sei die Klausel nach § 308 Nr. 1 BGB 
unwirksam. Die Vorschrift sei auf die Vereinbarung der 
aufschiebenden Bedingung eines Angebots anwendbar. Es 
sei zwar umstritten, ob die (individualvertraglich mög-
liche) aufschiebende Bedingung eines Angebots zu einer 
Verlängerung der Annahmefrist des § 147 Abs. 2 BGB 
führe. § 308 Nr. 1 BGB sei aber weit auszulegen und gel-
te damit für alle vorformulierten Erklärungen, mit denen 
sich der Verwender über den in § 147 Abs. 2 BGB be-
stimmten Zeitpunkt hinaus die Annahme vorbehalte. Dazu 
gehöre etwa die Klausel, dass ein Angebot nach Ablauf 
der Annahmefrist des § 147 Abs. 2 BGB widerruflich fort-
bestehe. Auch eine solche Klausel führe zu einem unan-
gemessen lange dauernden Schwebezustand (vgl. BGH 
DNotZ 2013, 923, 926 f. Tz. 19 f.). Für eine Klausel, durch 
die das Angebot des Vertragspartners des Verwenders durch 
dessen Mitteilung über die Sicherung der Finanzierung auf-
schiebend bedingt wäre, würde selbst dann nichts anderes 
gelten, wenn sie dazu führte, dass die Annahmefrist nicht 
begänne. Denn auch dadurch entstünde ein unangemessen 
langer Schwebezustand. 

Die vorformulierte Klausel weiche vom Leitbild der 
§§ 145, 146 und 147 Abs. 2 BGB ab. Werde das Angebot 
innerhalb dieser Frist nicht angenommen, erlösche es nach 

§ 146 BGB ohne Zutun des Antragenden. Die Abweichung 
sei wesentlich: Wer einem anderen ein aufschiebend be-
dingtes Angebot mache, befinde sich bis zum Eintritt 
der Bedingung nicht in der Lage eines Interessenten, 
der dem Verkäufer noch gar kein Angebot gemacht 
habe. Sein Angebot binde ihn vielmehr schon vor dem 
Wirksamwerden. Er müsse nämlich mit dem Eintritt der 
Bedingung rechnen und könne von seinem Angebot nicht 
ohne Weiteres Abstand nehmen. Wenn der Eintritt der 
Bedingung von seinem Verhalten abhänge, müsse er sich 
darüber hinaus um ihren Eintritt bemühen. Er müsste 
seine Bank um eine förmliche Finanzierungszusage bitten 
und die Voraussetzungen hierfür schaffen. Er könnte nicht 
untätig bleiben, weil ein solches Verhalten evtl. als treu-
widrige Verhinderung des Bedingungseintritts zu werten 
wäre und nach § 162 Abs. 1 BGB dazu führen könnte, dass 
die Bedingung als eingetreten gelte. Er müsste schließlich 
selbst dann mit dem Eintritt der Bedingung rechnen, wenn 
es ihm nicht gelungen wäre, eine Finanzierung zu erhalten, 
und ihm der Verkäufer auf eine entsprechende Mitteilung 
hin selbst eine Finanzierung verschaffte. 

Nach § 308 Nr. 1 BGB sei die Klausel daher unwirksam. 
Das Berufungsgericht habe allerdings übersehen, dass 
die Klausel im vorliegenden Fall am Maßstab des § 307 
BGB zu messen sei. Die Käufer hätten den Kaufvertrag 
nicht als Verbraucher, sondern als Existenzgründer ge-
schlossen. Es liege daher kein Verbrauchervertrag, son-
dern ein Unternehmervertrag i. S. v. § 310 Abs. 1 
S. 1 BGB vor. Im Angebot hätten die Kläger nach § 9 
Abs. 1 UStG zur Umsatzsteuerpflicht optiert, um eine 
Umsatzsteuerrückerstattung zu erlangen. Dies lasse sich nach 
§ 9 Abs. 2 S. 1 UStG nur erreichen, wenn das Grundstück 
unter weiterem Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung der 
Grundstücksvermietung nach § 4 Nr. 12 lit. a UStG von den 
Käufern zur gewerblichen Vermietung eingesetzt werde. 
Die Käufer seien somit auch Unternehmer i. S. v. § 14 BGB.

An der AGB-rechtlichen Beurteilung der Bindungsfrist 
ändere das jedoch nichts. Die Klausel sei nach § 307 
Abs. 2 BGB ebenso grundsätzlich unzulässig. Im 
Rahmen der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB komme 
dem Klauselverbot des § 308 Nr. 1 BGB Indizwirkung für 
eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners 
zu. Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung recht-
fertigten, habe das Berufungsgericht bislang nicht fest-
gestellt. Hinsichtlich der Erschütterung der Indizwirkung 
habe das Berufungsgericht zu berücksichtigen, dass die 
Verbraucher nur durch die – jedenfalls nach dem äußeren 
Erscheinungsbild vom Bauträger vorbereitete – Option zur 
Umsatzsteuer zu Unternehmern geworden seien. Es seien 
daher hohe Anforderungen an die Erschütterung zu stellen.

Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkredit-
richtlinie 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie vom 11.3.2016 (BGBl. 2016 I, S. 396) 
hat der Gesetzgeber u. a. Änderungen des Rechts der 
Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge im BGB ver-
ankert. Hintergrund des Gesetzes ist die Richtlinie 2014/17/
ЕU v. 28.2.2014 (ABl. EU L 60 v. 28.2.2014, S. 34). Im 
Überblick stellen sich die Änderungen wie folgt dar:

Aktuelles
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Die §§ 491 ff. BGB gelten sowohl für Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträge als auch für Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge (§ 491 Abs. 1 BGB n. F.). 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind entgeltliche 
Darlehensverträge, die durch ein Grundpfandrecht oder 
eine Reallast besichert sind oder für den Erwerb oder 
die Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken, 
Gebäuden oder grundstücksgleichen Rechten bestimmt 
sind (§ 491 Abs. 3 BGB n. F.).

Die §§ 492a f. BGB enthalten neue Regelungen über die 
Zulässigkeit von Kopplungsgeschäften bei Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträgen. Vorbehaltlich besonderer 
Ausnahmen (§ 492b BGB n. F.) darf der Darlehensgeber den 
Abschluss eines Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags 
nicht davon abhängig machen, dass der Darlehensnehmer 
oder ein Dritter weitere Finanzprodukte oder -dienstleis-
tungen erwirbt. 

Die Informationspflichten und erforderlichen Angaben im 
Darlehensvertrag werden weiter verschärft. So bestimmt 
etwa § 494 Abs. 6 S. 2 BGB n. F., dass Sicherheiten nicht 
gefordert werden können, wenn im Vertrag Angaben 
zu Sicherheiten fehlen. Dies gilt lediglich nicht für 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge, wenn der 
Nettodarlehensbetrag 75.000 € übersteigt. Das aufgrund 
von Art. 247 EGBGB § 1 Abs. 2 S. 2 EGBGB eingeführ-
te ESIS-Merkblatt sieht in diesem Zusammenhang vor 
(Ziff. 4), dass der Darlehensnehmer darüber zu informieren 
ist, ob für die Eintragung der Hypothek bzw. Grundschuld 
eine Gebühr fällig wird (Gebühr, sofern bekannt, oder 
Grundlage für die Berechnung).

Der Ausschluss des Widerrufsrechts für Umschuldungen 
und notariell zu beurkundende Darlehensverträge 
wird beibehalten (§ 495 Abs. 2 BGB). Für Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge ist dem Darlehensnehmer 
nunmehr allerdings vor Vertragsschluss eine Bedenkzeit 
von zumindest sieben Tagen einzuräumen. Während des 
Laufs der Frist ist der Darlehensgeber an sein Angebot ge-
bunden, wobei die Bedenkzeit mit der Aushändigung des 
Vertragsangebots an den Darlehensnehmer beginnt (§ 495 
Abs. 3 BGB n. F.). 

Gem. § 502 Abs. 1 BGB n. F. kann der Darlehensgeber 
nunmehr bei vorzeitiger Rückzahlung eine angemessene 
Vorfälligkeitsentschädigung für den unmittelbar mit der 
vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden Schaden 
verlangen, wenn der Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der 
Rückzahlung Zinsen zu einem gebundenen Sollzinssatz 
schuldet. Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen 
gilt dies jedoch nur, wenn der gebundene Sollzinssatz 
bei Vertragsabschluss vereinbart wurde. Bei 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen schreibt der 
Gesetzgeber außerdem zulässige Höchstbeträge für die 
Vorfälligkeitsentschädigung vor (§ 502 Abs. 3 BGB n. F.). 

Herzstück des Gesetzes sind besondere Pflichten 
zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucher-
darlehensverträgen (§§ 505a ff. BGB n. F.). Der 
Darlehensgeber darf den Verbraucherdarlehensvertrag 
nur abschließen, wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung 
hervorgeht, dass bei einem Immobiliar-Verbraucher-
darlehensvertrag wahrscheinlich ist, dass der 
Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen vertrags-
gemäß nachkommen wird (vgl. § 505a Abs. 1 BGB 
n. F.). Darlehensgeber grundpfandrechtlich oder durch 
Reallast besicherter Immobiliar-Verbraucherdarlehen ha-
ben im Hinblick auf die Immobilienbewertung besondere 

Standards anzuwenden (§ 505c BGB n. F.). Bei Verstoß 
gegen die Pflichten der Kreditwürdigkeitsprüfung kommt 
u. a. eine Zinssatzermäßigung in Betracht (vgl. § 505d 
BGB n. F.). 

Das Gesetz beseitigt außerdem die sog. „ewigen 
Widerrufsrechte“ für in der Vergangenheit abgeschlos-
sene Kreditverträge mit fehlerhafter Widerrufsbelehrung. 
Art. 229 § 38 Abs. 3 EGBGB n. F. bestimmt, dass bei 
Immobiliardarlehensverträgen gem. § 492 Abs. 1a S. 2 BGB, 
die zwischen dem 1.9.2002 und dem 10.6.2010 geschlossen 
wurden, ein wegen fehlerhafter Widerrufsbelehrung fortbe-
stehendes Widerrufsrecht drei Monate nach dem 21.3.2016 
erlischt.

Für künftige Widerrufsrechte bei Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträgen wird bestimmt, dass das 
Widerrufsrecht spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach 
Vertragsschluss erlischt (§ 356b Abs. 2 S. 4 BGB n. F.).

J. Bormann/T. Diehn/K. Sommerfeldt (Hrsg.), GNotKG, 
2.  Aufl., C. H. Beck Verlag, München 2016, 1119 Seiten, 
135.– € 

Die Kostenrechtsliteratur sollte in jedem Notariat auf dem 
aktuellen Stand sein. Nachdem sich das GNotKG in der 
Praxis bestens bewährt hat, bietet der Bormann/Diehn/
Sommerfeldt auch in seiner zweiten Auflage nicht nur eine 
profunde Referenz für Revisoren und Richter, sondern auch 
eine hervorragende Quelle für Notare, Notariatsmitarbeiter 
und Notarassessoren. In die Neuauflage wurden die über-
wiegend klarstellenden Gesetzesänderungen eingearbeitet, 
die dem GNotKG nachgefolgt sind. Außerdem wurde die 
bisherige Rechtsprechung und Literatur verarbeitet. Wer 
sich bei der Aktualisierung seiner Handbibliothek für den 
Bormann/Diehn/Sommerfeldt entscheidet, hat jederzeit ein 
zwar kompaktes, aber zugleich informatives und pointier-
tes Nachschlagewerk zur Hand, das insbesondere mit Blick 
auf das kommentierte Kostenverzeichnis schnellen Zugriff 
auf auftauchende Gebührensatz- und Bewertungsfragen er-
möglicht. 

Notar Prof. Dr. Christoph Reymann

S. Hügel/O. Elzer, WEG, C. H. Beck Verlag, München 
2015, 1146 Seiten, 89.– €

An Kommentaren zum Wohnungseigentumsgesetz herrscht 
gewiss kein Mangel. Ist daher Platz und Bedarf für ein 
weiteres Werk? Ja, zumindest für den hier anzuzeigen-
den Kommentar von Stefan Hügel und Oliver Elzer. 
Die Autoren legen keinen neuen Großkommentar, son-
dern ein kompaktes Werk vor, das flüssig und sehr ver-
ständlich geschrieben ist. Die Darstellung ist umfassend 
und dennoch übersichtlich. Es ist natürlich verdienstvoll, 
wenn Kommentare die schier unendliche Fülle von WEG-
Entscheidungen einarbeiten. Genauso verdienstvoll ist es 
jedoch, wenn der Hügel/Elzer eine Auswahl der wichtigsten 
Entscheidungen trifft und bewusst Auslassungen vornimmt, 
um den Blick des Lesers auf das Wesentliche zu lenken. 
Das ist den Autoren vorzüglich gelungen. Sie haben alle 
Teile gemeinsam verfasst. Die Kommentierung der einzel-
nen Paragrafen greift bruchlos ineinander. 
Man kann den Autoren herzlich zu ihrem klug durchdach-
ten Buch gratulieren und dem Kommentar eine wohlwol-

Literaturhinweise
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lende Aufnahme in Wissenschaft und Praxis wünschen. 
Notarinnen und Notare werden die Anschaffung gewiss 
nicht bereuen. 

Notarassessor Dr. Johannes Weber

Korintenberg, GNotKG, 19. Aufl., Franz Vahlen Verlag, 
München 2015, 1679 Seiten, 149.– € 

Nachdem das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz die 
KostO aufgehoben und durch das GNotKG ersetzt hat, 
ist seit einiger Zeit nun auch der von Tiedtke geschäfts-
führend herausgegebene Korintenberg zum mittlerweile 
bestens praxiserprobten neuen Kostenrecht erhältlich. In 
der 19. Auflage dieses bewährten Standardkommentars 
und Traditionswerks wird nun erstmals das Gerichts- und 
Notarkostengesetz kommentiert. Die Kommentierungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausführlich über alle 
wichtigen Themen informieren und Antworten auf die 
praktisch relevanten Fragen geben. Verarbeitet sind die 
aktuelle Reformgesetzgebung, neue Rechtsprechung sowie 
die gesamte Literatur mit dem Stand 1. Juli 2014. Stark ver-
ändert hat sich seit der Vorlauflage die Zusammensetzung 
von Herausgebern und Autoren, weshalb das Werk jetzt nur 
noch unter dem bisher schon gebräuchlichen Leitnamen 
Korintenberg erscheint. Als umfangreicheres Standardwerk 
bildet der Kommentar eine ideale Ergänzung zu 
Handbüchern und Kompaktkommentaren. Für die 
Handbibliothek ist er uneingeschränkt zu empfehlen!

Notar Prof. Dr. Christoph Reymann
B. Reichert/M. Schimke/J. Dauernheim, Handbuch 
Vereins- und Verbandsrecht, 13. Aufl., Luchterhand 
Verlag, Köln 2016, 1381 Seiten, 129.– €

Ein Klassiker der vereinsrechtlichen Literatur, Reicherts 

„Handbuch Vereins- und Verbandsrecht“, ist nach sechs 
Jahren in neuer Auflage erschienen. Nach dem Tod von 
Bernhard Reichert haben Martin Schimke und Jörg 
Dauernheim die Fortführung des Standardwerks über-
nommen. Es ist das wohl umfangreichste Handbuch zum 
Vereinsrecht und behandelt sämtliche Vereinsformen (ein-
getragenen und nicht eingetragenen Verein, einschließlich 
des Vereinsverbands, den wirtschaftlichen und altrechtli-
chen Verein) in zivilrechtlicher, öffentlich-rechtlicher und 
steuerrechtlicher Hinsicht.

Das Werk ist eine wahre Fundgrube und es lohnt sich hier 
nicht, einzelne Stellungnahmen oder Problembehandlungen 
herauszugreifen. Fast alle erdenklichen Fragen des 
Vereinsrechts werden im Reichert angesprochen und einer 
– zumindest skizzenhaften – Antwort zugeführt. Was op-
tische Aufbereitung und Gliederungsebenen angeht, sind 
sicherlich Verbesserungen möglich. Die eigenwillige klein-
teilige Gliederung („A. IV. 2. Abschnitt 3.2.3.1“; die 
Randnummern sind allerdings fortlaufend) und der weit-
gehende Verzicht auf Hervorhebungen im Text erschweren 
bisweilen die schnelle Orientierung. 

Doch solche formalen Kritikpunkte bleiben Nebensache. 
Kein Praktiker, der sich vertieft mit dem Vereinsrecht be-
schäftigen will – ob Notar, Rechtsanwalt, Verbandsjurist 
oder engagierter Vereinsvorstand – kann am Reichert/
Schimke/Dauernheim vorbeigehen. 

Dr. Simon Blath


